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RS OGH 1974/2/5 12Os176/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.02.1974

Norm

WaffGG §2

WaffGG §4

StGB §3 B1

Rechtssatz

Wenn eine Person weder aktiv gegen Polizeibeamte vorgeht noch versucht, eine Amtshandlung zu vereiteln oder zu

behindern, fehlt es für die Anwendung von Wa7engewalt oder gelinderer Mittel nach § 4 Wa7GG schon an der

Grundvoraussetzung des § 2 des genannten Gesetzes, sodaß der Waffengebrauch nicht gerechtfertigt ist.
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